
rechtlichen Bestimmungen. Diplomarbeit an der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen. Berlin 2005
Koelges, Barbara u.a.: Probleme der Strafverfolgung und des
Zeuginnenschutzes in Menschenhandelsprozessen – eine Ana-
lyse von Gerichtsakten. Boppard 2002 
Kröger, Theda: Stellungnahme zum Entwurf des Strafrechts-
änderungsgesetzes §§ 180b, 181 StGB. In: Deutscher Bundes-
tag, Protokoll Nr. 54. 15. Wahlperiode, Rechtsausschuss. Berlin
30.6. 2004 
Mentz,Ulrike: Frauenhandel als migrationsrechtliches Problem.
Frankfurt am Main 2001
Oberlies, Dagmar: Gegen Frauenhandel hilft eine globalisierte
Politik. Betroffene brauchen mehr Hilfe und Unterstützung.
www.fluechtingsrat.net/info/info2002/200237/frauenhandel/
frauenhandel.html (Stand: 16.3.2005) 
Rahmenbeschluss des Rates: Zur Bekämpfung des Men-
schenhandels. In: Amtsblatt vom 1.8.2002 Nr. L 203, S.1 ff.
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des
Landes Berlin: Wolf beantwortet Große Anfrage zum Thema
„Menschenhandel“ im Abgeordnetenhaus. Berlin 25.11.2004.
www.berlin.de/senwiarbfrau/presse/2004/11/25-11_1.htm
(Stand: 1.2.2005) 

Zusammenfassung
Mit der Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung und
ihrer Konkretisierung in § 80 Sozialgesetzubch (SGB
VIII) verbinden sich seit 1991 vielfältige fachpoliti-
sche und fachliche Erwartungen an einen problem-
angemessenen Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe.
Die Bewertung des heute erreichten Entwicklungs-
standes soll Antworten auf die Frage nach den Leis-
tungsmöglichkeiten und -grenzen von kommunaler
Jugendhilfeplanung geben.
Abstract
Since 1991, the obligation to provide youth services
planning which is anchored in Article 80 of the Ger-
man Code of Social Law (SGB VIII) has involved
multiple political specific and professional expecta-
tions towards an adequate extension of the child
and youth welfare service which is tailored to emer-
ging problems. The assessment of the development
level achieved so far is to answer the question on
performance opportunities and limits of local autho-
rities regarding youth services planning.
Schlüsselwörter
Jugendhilfe - Planung - Sozialgesetzbuch VIII -
Leistung - Funktion - Kommunalverwaltung

Jugendhilfeplanung als Teil 
der kommunalen Planung 
Im Rückblick zeigt sich, dass erst in den letzten 25
Jahren grundlegende fachliche Entwicklungen zur
Begründung einer eigenständigen kommunalen So-
zialplanung realisiert wurden. Sozialplanung als Fach-
planung für die Erfüllung der sozialen Aufgaben in
den Kommunen und Kreisen wurde als eine wichtige
kommunale Aufgabe erkannt und folglich in ihren
fachlichen Grundlagen entwickelt und erprobt. Sie
wurde in der Folge Lehr- und Lernstoff auch in der
Sozialarbeiterausbildung.

Sozialplanung etablierte sich als integraler Bestand-
teil kommunaler Planung, in der sich unter dem Dach
der Stadt- und Kreisentwicklungsplanung als über-
greifender Gesamtplanung für die Gebietskörper-
schaft die unterschiedlichen Planungsebenen, Pla-
nungsverpflichtungen und Planungsfelder mit ihren
jeweils spezifischen Instrumenten als Fachplanungen
beziehungsweise Ressortplanungen voneinander
abgrenzten. Eine gewisse Diffusion des ganzheitli-
chen Planungsgedankens durch die Verselbstständi-
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gung und trennscharfe gegenseitige Abgrenzung
von Verkehrsplanung, Wirtschaftsplanung, Schulent-
wicklungs- beziehungsweise Schulleitplanung und
schließlich auch der Sozialplanung mit ihren Teilfach-
planungen für Menschen mit Behinderungen, für
junge Menschen und ihre Familien (Jugendhilfepla-
nung) und für alte Menschen (Altenhilfeplanung) war
die Folge. Kommunale Sozialplanungen mit ihren je-
weiligen Teilfachplänen als Ergebnisse des Planungs-
prozesses waren und sind vor allem Vorhaben von
Angeboten und Einrichtungen für eindeutig defi-
nierte Zielgruppen, sie sind damit von ihrer Zielset-
zung her vor allem Infrastruktur- und Ressourcen-
planungen.

Der Gedanke, diese kommunalen Sozialplanungen
mit anderen Fachplanungen  in ein ganzheitliches
Konzept zu integrieren, lag fern, weil die jeweiligen
Institutionen und Behörden des öffentlichen Trägers
schon in der täglichen Arbeit wenig Berührungs-
punkte aufweisen und ihnen häufig der Einblick in
die jeweils anderen Tätigkeitsfelder und die damit
zusammenhängenden Planungsnotwendigkeiten
und -ziele fehlt. Dazu tragen vermutlich auch die
unterschiedlichen Denksysteme derjenigen Profes-
sionen bei, die diese Aufgaben zu verantworten und
durchzuführen haben.

Entwicklung und Konsolidierung 
der Jugendhilfeplanung 
Konsequenz war, dass auch die Jugendhilfe als recht-
lich und fachlich weitgehend autonomes Handlungs-
feld nach einer eigenen methodologischen und
methodischen Grundlage für ihr Planungsanliegen
strebte. Die Entwicklung der Jugendhilfeplanung
begann mit ersten planerischen Ansätzen in den
1960er-Jahren (Prüß; Tschoepe 1974), ihnen folgte
eine Ausbauphase in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren (Deutsches Institut für Urbanistik 1978, Deut-
scher Verein 1986), bis schließlich 1991 der bundes-
weite Durchbruch mit der gesetzlichen Verpflichtung
nach § 80 SGB VIII gelang. Seitdem gibt es auf allen
Ebenen, auch gestützt durch umfangreiche Fachlite-
ratur (Lukas; Strack 1996, Jordan; Schone 1998),
geradezu boomartige Bestrebungen, Jugendhilfe-
planung organisatorisch, personell, methodologisch
und schließlich auch methodisch  auf kommunaler
Ebene angemessen zu etablieren.

Von der Jugendhilfeplanung werden Leistungen vor
allem auf zwei Ebenen erwartet: Zum einen soll sie
als Planung der sozialen Entwicklung einen Beitrag
zu einer übergreifenden sozialen Kommunalpolitik
leisten (Jugendhilfe als Teil der kommunalen Entwick-
lungsplanung), zum anderen ist sie als geschlechter-

differenzierte Jugendhilfeplanung (Bohn 2002) aber
auch zielgruppen- und arbeitsbereichsbezogene
Fachplanung. Um wirksam werden zu können, um-
fasst sie immer analytische, handlungsorientierende
und ergebnisbewertende (evaluative)  Funktionen.
Folgende Merkmale sind für Jugendhilfeplanung
kennzeichnend:
▲ Sie ist eine auf die im SGB VIII definierten Ziel-
gruppen bezogene und an deren Bedarf orientierte
quantitative und qualitative Fachplanung.
▲ Sie ist ein Instrument zur Steuerung von Leistun-
gen und Aufgaben der Jugendhilfe durch systemati-
sche Verknüpfung von Zielen, Mitteln und Vorge-
hensweisen.
▲ Sie fußt auf einem fachlichen Diskurs und zielt
auf die Partizipation aller Beteiligten.
▲ Sie ermöglicht einen kommunikativen Prozess zur
fachlichen, fachpolitischen und kommunalpolitischen
Willensbildung.

Leitlinien für die in diesem Sinne als kommunikativ
und partizipativ verstandene Jugendhilfeplanung
ergeben sich aus den Handlungsprinzipien, die im
Achten Jugendbericht (Bundesrepublik Deutschland
1990) für eine moderne Jugendhilfe formuliert
wurden:
▲Sozialraumorientierung statt quantitativer Flächen-
deckung,
▲ Lebensweltorientierung statt Einrichtungspla-
nung,
▲ Orientierung an den Bedürfnissen und Problemen
von jungen Menschen und ihren Familien statt an
Bedürfnissen von Institutionen und Trägern,
▲ offene Prozessplanung statt statischer Festschrei-
bung von Gegebenheiten,
▲ Einmischung in andere gesellschaftliche Problem-
felder statt Abgrenzung,
▲ offensiver (fach)politischer Diskurs statt „Leise-
treterei”und Konfliktvermeidung und
▲ Beteiligung statt Ausgrenzung und Fremdbestim-
mung der Adressatinnen und Adressaten.

Nach über einem Jahrzehnt Planungserfahrungen
stellen sich die Fragen, wie relevant und realistisch
diese Vorgaben für die Planungspraxis waren und in
welchem Maße sie heute tatsächlich realisiert sind?

Zum aktuellen Stand der Umsetzung 
Eine 2003 veröffentlichte Untersuchung des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) weist aus, dass die Um-
setzung der Planungsverpflichtung durch das SGB
VIII in den östlichen Bundesländern noch besser
gelungen zu sein scheint als in den westlichen Bun-
desländern. Es zeigt sich aber auch, dass bis heute
vorwiegend Teilplanungen für einzelne Leistungsbe-
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reiche der Jugendhilfe die Regel sind (Santen u.a.
2003, S. 397). Am häufigsten genannt wurden Pläne
für Kindertageseinrichtungen (Ost: 100 Prozent;West:
83 Prozent), was nicht verwundert, da in vielen Bun-
desländern die jährlichen Zuschüsse der überörtli-
chen öffentlichen Träger von der Vorlage solcher
Pläne abhängig gemacht werden. Danach folgen
schon Jugendförderpläne zur Umsetzung der §§ 11,
12 und 14 SGB VIII, deren Vorlage in einigen Bun-
desländern ebenfalls Voraussetzung für den Erhalt
von Landeszuschüssen ist (Ost: 89 Prozent; West: 69
Prozent), und Hilfen zur Erziehung (Ost: 78 Prozent;
West: 58 Prozent). Deutlich seltener wird das Ar-
beitsfeld Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von den
Kommunen und Kreisen planerisch bearbeitet (Ost:
56 Prozent; West: 27 Prozent).

Insgesamt weisen diese Ergebnisse der bundeswei-
ten Bestandsaufnahme der jugendhilfespezifischen
Planungen darauf hin, dass die vor- und außerschu-
lische Bildung einen deutlichen Schwerpunkt der
planerischen Bemühungen auf der kommunalen
Ebene bildet. Die Mehrzahl aller Jugendhilfeplanun-
gen befasst sich explizit mit der außerschulischen
Bildungslandschaft, das heißt – nach Altersgruppen
geordnet – mit der Kindertagesbetreuung, insbeson-
dere Kindergarten- und Hortangeboten, als Bildungs-
angeboten nach §§ 22 ff. SGB VIII, gefolgt von den
Angeboten der Jugendarbeit (Jugendförderung) nach
§ 11 SGB VIII und schließlich auch Angeboten der
Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII.

Bezogen auf die Jugendsozialarbeit  wird ausdrück-
lich die Abstimmung der Maßnahmen mit der Schul-
verwaltung, der regional zuständigen Bundesagen-
tur für Arbeit, mit den Trägern betrieblicher und au-
ßerbetrieblicher Ausbildung sowie den Trägern von
Beschäftigungsmaßnahmen gefordert. Eine solcher-
maßen vernetzte Planung ist trotz unmissverständ-
licher Vorgaben des Gesetzgebers vielerorts noch
nicht realisiert worden, da sich die Planungen weit-
gehend auf die jugendhilfeeigenen und aus Jugend-
hilfemitteln finanzierten Ressourcen (Anbieter und
deren Angebote) beschränken. Hier wird die zu er-
wartende Zunahme privat-gewerblicher Anbieter
ein Um- und Weiterdenken notwendig machen.

Zur Wertigkeit einzelner Leistungsbereiche
Quantitative empirische Ergebnisse zu Planungsak-
tivitäten und -vielfalt in Ost- und Westdeutschland
sagen wenig aus über den tatsächlichen Spielraum,
das heißt die Handlungsmöglichkeiten und Umset-
zungschancen von Jugendhilfeplanung vor Ort. Denn
die Jugendhilfeplanung ist hinsichtlich ihrer Vertei-
lungs- und Umverteilungsmöglichkeiten eingeengt,

da die Mittelverteilung zwischen den Leistungsbe-
reichen der Jugendhilfe durch gesetzliche Vorgaben
bereits weitgehend festgelegt ist. Bundesweit flie-
ßen rund 63 Prozent der Mittel der Jugendhilfe in
die Tagesbetreuung von Kindern, rund 22 Prozent
werden für Hilfen zur Erziehung ausgegeben und le-
diglich neun Prozent werden für den relativ breiten
Angebotsbereich der Kinder- und Jugendarbeit, des
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der
Jugendsozialarbeit aufgewendet.

Dieses finanzielle Ungleichgewicht der einzelnen
Leistungsbereiche der Jugendhilfe ist das Ergebnis
von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Ta-
geseinrichtung für Kinder vom vollendeten dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt (§ 24 Satz 1 SGB
VIII) und auf Hilfe zur Erziehung (§ 27.1 SGB VIII)
sowie seit dem 1.Januar 2005 der Verpflichtung zur
bedarfsgerechten Vorhaltung von Tageseinrichtungs-
plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren und
Kinder im schulpflichtigen Alter (§ 24 Satz 2 SGB
VIII) auf der einen Seite und der zunehmenden Ver-
knappung der kommunalen Finanzmittel auf der
anderen Seite. Die Sicherung von Rechtsansprüchen
zu Ungunsten der Mittel für die allgemeinen Sozia-
lisationsaufgaben der Jugendhilfe (§§ 11 ff. SGB VIII)
verengen die ursprünglich erhofften Gestaltungs-
möglichkeiten von Jugendhilfeplanung in solch ex-
tremer Weise, dass aus der einst erhofften Auf- und
Ausbauplanung für die kommunale Jugendhilfeland-
schaft eine von der jeweiligen kommunalen Finanz-
lage abhängige, mehr oder weniger moderate Ab-
schmelzplanung geworden ist. Die an qualitativer
und quantitativer Optimierung orientierte Umsteue-
rungsperspektive der Jugendhilfeplanung wird da-
mit in ihr Gegenteil verkehrt, nämlich die Gestaltung
eines möglichst Kosten reduzierenden und optimie-
renden Um- und Abbaus von Jugendhilfeangeboten
und -leistungen. Damit gerät Jugendhilfeplanung
wider Willen in eine Konfliktlage mit der betroffe-
nen Praxis (Trägern, Personal, Zielgruppen).

Regelgeleitete Vorgehensweisen 
und Planungsverfahren
Das Resümee aus der Analyse einer großen Zahl seit
1991 durchgeführter Jugendhilfeplanungen lautet
für Kreft; Falten (2003, S. 246 f.), dass sich in der
Planungspraxis inzwischen eine regelgeleitete Vor-
gehensweise durchgesetzt hat. Diese umfasst fol-
gende Planungsschritte:
Klärung der Planungsvoraussetzungen
▲ Gibt es bereits ein System kommunaler Planun-
gen? 
▲ Welche fachlichen Vorgaben/Standards und wel-
che Materialien/Berichte sind vorhanden? 
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▲ Gibt es landesrechtliche Vorgaben?
▲ Wie steht es um das politische Interesse an der
Planung und um den fachpolitischen Willen zur
Planung?

Konzeptentwicklung 
▲ Diskussion und Bestimmung des Planungsansat-
zes (heute häufig eine Mischung: zunächst arbeits-
bereichorientiert, auf Sozialräume bezogen, im Ver-
lauf auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet bezie-
hungsweise eingeengt),
▲ Festlegung der personellen Ressourcen (Planungs-
fachkräfte) und materiellen Rahmenbedingungen
der Planung (Räume, Ausstattung, Mittel),
▲ Festlegung der Beteiligungsverfahren (Träger/An-
bieter, Leistungsberechtigte, Dritte),
▲ Zeitperspektive/Zeitplan,
▲ Schwerpunktsetzung der Planung,
▲ externe Beratung,
▲ öffentliche Diskussion der Planungskonzeption in
der Verwaltung und mit den anerkannten freien und
anderen Trägern,
▲ Planungsbeschluss des Jugendhilfeausschusses.

Gremienbildung
▲ (eventuell) Bildung eines Unterausschusses Ju-
gendhilfeplanung des Jugendhilfeausschusses,
▲ installieren einer zentralen Planungs-/Lenkungs-
gruppe,
▲ Bildung von Planungsgruppen,
▲ Bildung von Projektgruppen (jugendamtsintern
oder -übergreifend),
▲ Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII mit
Planungsauftrag zumindest zu den Themen Jugend-
förderung,Tageseinrichtungen/Tagespflege und Hilfe
zur Erziehung und
▲ Bildung regionaler Arbeitsgruppen.

Arbeitsphase – Berichterstellung
▲ Sozialraumbeschreibung (Konzeptentwicklung,
Indikatoren, Datenquellen, Datenerhebung und Da-
tenaufbereitung, Darstellung: zum Beispiel Orts-/
Sozialraumprofile, Rangordnungen),
▲ Interessenbekundungen und Bedürfniserhe-
bungen,
▲ Bestandserhebung und -dokumentation,
▲ Bewertung der Praxis (notwendig, geeignet, aus-
reichend, rechtzeitig?) sowie
▲ Bedarfsermittlung mit Lösungssuche und Formu-
lierung von Handlungsbedarf und -empfehlungen.

Beschlussphase
▲ Veröffentlichung der Ergebnisse und
▲ Vorlage, Behandlung, Anpassung im Jugendhilfe-
ausschuss.

Umsetzungsphase
Umsetzung der Planungsempfehlungen in Hand-
lungsschritte (operative Planung, Maßnahmenpla-
nung).

Konzeptentwicklung für die Evaluation 
und die Fortschreibung
Die Ausführungen verdeutlichen, dass sich nach Mei-
nung der Autoren Planungsprozesse bundesweit zu-
nehmend angenähert haben, mithin unterschiedliche
kommunale Gebietskörperschaften, ob mit oder ohne
Unterstützung durch externe Beratung, zu ähnlichen
Planungsverfahren und -abläufen gelangt sind. Dies
kann durchaus als positives Resultat eines gelunge-
nen fachlichen und fachpolitisch abgesicherten Kon-
solidierungsprozesses von Jugendhilfeplanung ange-
sehen werden. Folgende generelle Forderungen
lassen sich nach Meinung von Kreft; Falten (2003,
S. 248) für Jugendhilfeplanung daraus ableiten:
▲ Sie ist Fachdiskurs und fachpolitischer Prozess
der Entscheidungsvorbereitung.
▲ Sie ist ein kontinuierlicher Prozess des Aus- und
Bewertens.
▲ Sie muss handhabbare Ergebnisse produzieren.
▲ Sie muss die Beteiligung der freien Träger und der
leistungsberechtigten Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen sichern.
▲ Sie muss vor Ort tragfähige Kooperationsformen
(auch zwischen konkurrierenden Trägern) gestalten.
▲ Sie hat die Geschlechterdifferenzen zu beachten
und darzustellen.
▲ Sie muss mehr sein als eine beschreibende Be-
richterstattung; sie muss analysieren, Schwächen
oder Stärken herausarbeiten, Veränderungsnotwen-
digkeiten belegen.

Damit, so das Fazit, seien „nunmehr für die Jugend-
hilfeplanung die professionellen Standards sowohl
hinreichend theoretisch begründet als auch prak-
tisch-musterhaft belegt – daran allein gilt es sich in
Zukunft zu orientieren – denn das sind die aktuellen
Regeln der Kunst“ (ebd., S. 251). Ein solch absoluter
Anspruch wird sich angesichts der aktuellen Ent-
wicklungen hin zur sozialräumlich budgetierten Ju-
gendhilfe, die bisher weitgehend auf den Leistungs-
bereich der Hilfe zur Erziehung beschränkt modell-
haft erprobt wird, wohl kaum aufrecht erhalten las-
sen. Denn neue Organisations- und Praxisformen
eröffnen auch zwangsläufig neue Planungshorizon-
te für die Kinder- und Jugendhilfe.

Koproduktion im Sozialraum als neue Aufgabe
für die Jugendhilfeplanung 
Das Konzept der Koproduktion von Leistungen für
Adressatengruppen ist eng verknüpft mit dem Mo-
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dellvorhaben„Soziale Stadt”. Unter dem Leitbild und
im Rahmen einer regionalisierten, sozialräumlichen
Sichtweise wird zum Beispiel Bildung von Kindern
und Jugendlichen nicht nur als wichtige Aufgabe der
Jugendhilfe (§ 11 SGB VIII), sondern in erster Linie der
Schule und natürlich auch der Eltern gesehen. Die Dis-
kussionen unter unterschiedlichen, kaum trennschar-
fen Begriffen wie Schulabsentismus, -phobie, -ängst-
lichkeit, -müdigkeit oder -verweigerung geführt, be-
fassen sich mit der zunehmenden Zahl von Analpha-
beten und Jugendlichen ohne Schulabschluss, mit
Gewalt an Schulen und der zunehmenden Zahl von
Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern und Schüler-
innen, aber auch Frust und Burn-out auf Seiten der
Lehrkräfte.

Diese Sachverhalte deuten darauf hin, dass es der
Schule nicht mehr in ausreichendem Maße gelingt,
ihren Bildungsauftrag umfassend und in jedem Ein-
zelfall zu erfüllen. Bei auftretenden Schwierigkeiten
zeigt sich das „System Schule“ häufig als überfor-
dert (Brocke 2002, S. 5). Die Folgen haben dann die
Jugendlichen zu tragen. So weist die BiBB/EMNID-
Untersuchung (Bundesministerium für Bildung und
Forschung 1999) eindeutig einen Zusammenhang
zwischen der Qualität des Schulabschlusses und den
Ausbildungschancen nach, und als Folgeproblem das
besondere Arbeitsmarktrisiko von Jugendlichen, die,
aus welchen Gründen auch immer, über keinen for-
malen Ausbildungsabschluss verfügen. Als Konse-
quenz aus dieser die Jugendhilfe übergreifenden
Problematik wird eine gezielte Planung von Kopro-
duktion aller Beteiligten, also einer integrierten Pla-
nung zur wirkungsvolleren Bearbeitung negativ wir-
kender Bildungsvoraussetzungen, zur Überwindung
von Bildungshemmnissen und zur Gestaltung Erfolg
versprechender Bildungsprozesse notwendig.

Voraussetzungen für eine gelingende
Koproduktion
Bereits in den nach § 80 SGB VIII geforderten Be-
standsaufnahmen im Rahmen der Jugendhilfepla-
nung werden sozialräumlich häufig nicht nur die
Jugendhilfeinfrastruktur gegliedert, sondern auch
soziale, schulische und  medizinische Angebote und
Anbietende erfasst und dargestellt. In vielen Kommu-
nen sind diese sozialräumlichen Beschreibungen und
Analysen Grundlage auch für andere Fachplanungen
wie die für Menschen mit Behinderung und die Alten-
hilfeplanung. Hier bekommt die Jugendhilfeplanung
eine Vorreiter- und gleichzeitig Stimulusfunktion da-
durch, dass sie andere Fachplanungen anstößt und
unterstützt, indem sie diese mit grundlegenden, die
Jugendhilfe übergreifenden sozialräumlichen Daten,
Beschreibungen und Analysen versorgt.

In vielen Kommunen laufen bereits sozialräumlich
erfasste soziodemographische Daten sowie statis-
tische (Interventions)Daten aus Jugendhilfe, Schule,
Sozial- und Gesundheitsämtern in einem Datenpool
zusammen, sodass sich zeitnah und differenziert
eine soziale Situation und darauf bezogene Ent-
wicklungsprozesse datengestützt und differenziert
nach Sozialräumen, gegebenenfalls nach Planungs-
regionen, also nach räumlichen Gliederungsprinzi-
pien, darstellen und bewerten lassen. Damit sind
die Grundlagen einer bedarfsorientierten, integrier-
ten Planung, nämlich sozialräumliche Darstellung,
Analyse und Bewertung sowie Bestandsaufnahme
aller einschlägigen Anbieter von Jugendhilfeeinrich-
tungen und -diensten über Schulen bis hin zur so-
zialen und gesundheitsbezogenen Infrastruktur
vielerorts schon vorhanden.

Die bereits genannte offensive Ausrichtung der
Jugendhilfe hat seit der Propagierung des Einmi-
schungsprinzips zunehmende Bedeutung für die pla-
nerische Sicht der Probleme und ihrer Entstehung
gewonnen. „Wenn Planung in der Jugendhilfe den
Anspruch auf Verbesserungen der Lebensbedingun-
gen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien
einlösen will, so muß sie sich als Bestandteil einer
kommunalen Sozial- und Entwicklungsplanung ver-
stehen. In diesem Sinne hat sich Jugendhilfeplanung
auch als ein Korrektiv zu anderen Planungen (zum
Beispiel Flächennutzungs-, Raum-, Verkehrs- und
Bildungsplanungen) zu verstehen“ (Jordan; Schone
1998,S.78). Sozialräumliche Benachteiligung in Form
von Infrastrukturdefiziten, die Entwicklung zum so-
zialen Brennpunkt und individuelle Benachteiligung
durch familiäre und Bildungs- sowie Ausbildungs-
defizite stehen, wie man seit langem weiß, in einem
engen Zusammenhang. Gesellschaftliche Ausgren-
zungs- und Marginalisierungsprozesse führen, das
zeigt sich in vielen Großstädten, zu einer (sozial)-
räumlichen Konzentration von Personen und Bevöl-
kerungsgruppen, die in ähnlicher Weise verarmt, dis-
kriminiert oder benachteiligt sind. Wenn sich trotz
einer solchen Problemkonzentration Jugendhilfepla-
nung, Schulplanung oder bauliche und wirtschaftli-
che Stadt(teil)entwicklungsplanung voneinander
abgrenzen, bleibt jede für sich Stückwerk und alle
zusammen können die umfassenden und übergrei-
fenden Probleme der dort lebenden Menschen nur
segmentiert bearbeiten. Sie werden zur Verbesse-
rung ihres Lösungspotenzials deshalb förmlich ge-
zwungen sein, ihre unterschiedlichen fachspezifi-
schen Herangehensweisen und Planungskonzepte
zu verbinden, um sie schließlich zu einem gemein-
samen multiperspektivischen und integrierten Pla-
nungsvorhaben zu verschmelzen.
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Bildung ist zum Beispiel eine ressortübergreifende
Aufgabenstellung für die kommunale Planung. An-
gesichts der aktuellen Diskussion um die generelle
Einführung von Ganztagsschulen wird sie zu einer
brisanten Aufgabe, die eine Aufhebung der scharfen
Trennlinie zwischen Schule und Jugendhilfe erforder-
lich macht. Denn die Ganztagsschule würde einer-
seits die zeitliche Disponibilität der Kinder und Ju-
gendlichen deutlich einschränken und damit das
verfügbare Zeitbudget für außerschulische Freizeit-
und Bildungsangebote der Jugendhilfe verringern.
Andererseits können angesichts der zunehmenden
Lern-, Verhaltens- und Motivationsprobleme der
Schülerinnen und Schüler, die ja von der Schule in
ihrer derzeitigen Verfassung (mit)produziert werden,
durch den ganztägigen Verbleib der Kinder und Ju-
gendlichen in der Schule neue Probleme entstehen,
die der Jugendhilfe in ihrer Rolle als Problemlöser
und weniger als allgemeiner Sozialisationsagentur
zuwachsen würden. Die derzeit gepflegte Schulso-
zialarbeit als Lösungsangebot von Seiten der Jugend-
hilfe würde sich fachlich neu positionieren und ganz
sicher neue Aufgaben übernehmen müssen.

Diese Zusammenhänge lassen erwarten, dass eine
Schulleitplanung zur Realisierung der Ganztags-
schulen planerische Reaktionen und Erfordernisse
auf Seiten der Jugendhilfe erzeugen wird. Denn
während Jugendhilfeplanung von ihrer Zielsetzung
her auch eine qualitative Angebotsplanung ist, ent-
spricht Schulentwicklungsplanung bisher eher dem
Typus einer quantitativen Raum-Platz-Personal-Pla-
nung auf der Grundlage demographischer Progno-
sen. Hier wäre die Aufgabe von Jugendhilfeplanung,
ihre qualitativen Ansprüche in eine integrierte Pla-
nung einzubringen. Ein gutes Vorbild für erfolgrei-
che integrierte Handlungskonzepte bieten Verbund-
systeme beziehungsweise Netzwerke im Arbeitsfeld
der Jugendsozialarbeit. Auslöser waren negative
Erfahrungen in der Praxis, dass Jugendsozialarbeit,
allein auf sich gestellt, nur relativ wenig zustande
brachte, und auch die Kooperation mit der Arbeits-
verwaltung  zur beruflichen Integration benachtei-
ligter Jugendlicher und zur Bekämpfung der Ausbil-
dungs- und Berufsnot junger Menschen in einer Re-
gion nicht ausreichten. Als wichtig wurde erkannt,
dass alle diejenigen Kräfte einer Region in Koope-
rationsgremien zusammengebracht werden, die in
der Lage sind, einen Beitrag zur Bewältigung des
Problems zu leisten.

Neben den Einrichtungen der öffentlichen und freien
Träger der Jugendhilfe und der Arbeitsverwaltung
gehörten dazu auch Sozialämter, Ämter für Wirt-
schaftsförderung, Schulämter und Schulen, Arbeit-

geberinstitutionen wie Kammern und Regionalaus-
schüsse, Gewerkschaften, Kirchen und Wohlfahrts-
verbände und Träger der beruflichen Bildung. Diese
alle und die in ihnen beschäftigten Personen müssen
als Koproduzenten der Problembearbeitung und
möglichen Problemlösung an einen Tisch gebracht
werden. Dieses in der Folge zu institutionalisierende
Arbeitsgremium muss konsequent die Initiative zur
integrierten Planungsarbeit ergreifen. Aber auch in
diesem trägerübergreifenden Verbundsystem oder
Netzwerk, in dem Analyse, Planung und Umsetzung
zusammengeführt sind, wird sich Konkurrenz, zu-
mal unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbe-
dingungen der Kommunen, nicht vermeiden lassen.

Beispiele für erfolgreiche Verbundsysteme liefern
den Nachweis, dass es keine vernünftige Alternative
zu dem integrierten Handeln vor Ort gibt. Allerdings
weisen Erfahrungen darauf hin,„dass Partizipations-
prozesse und die Ermittlung und Umsetzungsformen
von Gemeinschaftszielen, -projekten, -aktionen durch
eine zu frühe Suche nach einem Konsens beziehungs-
weise durch eine frühe rigide Konsensregel blockiert
werden“(Brocke 2002, S. 8).

In der Befragung der Jugendämter durch das DJI
wurde unter andem ermittelt, welche anderen Stel-
len innerhalb und außerhalb der Kommune die Ju-
gendhilfeplanenden unterstützt und fachlich beraten
haben (Santen u.a. 2003, S. 404). Eine beratende
Unterstützung der Jugendhilfeplanung wurde von
89 Prozent der befragten Jugendämter angegeben,
davon konkret durch (Mehrfachnennungen möglich)
Austausch in der Region 79 Prozent, durch Mitar-
beitende des Landesjugendamtes 71 Prozent und
durch andere Ämter 52 Prozent. Damit geschieht
eine planerische Kooperation mit anderen Ämtern
in etwa der Hälfte aller Kommunen und Kreise. Über
die Intensität und den Umfang der Zusammenarbeit
ist damit allerdings nichts ausgesagt.Vermutlich ste-
hen wir in Hinblick auf die notwendige umfassende
Integration der kommunalen Planungen noch am
Anfang.

Resümee
Auch die kritische Bewertung des heutigen Entwick-
lungsstandes der Jugendhilfeplanung kann konsta-
tieren, dass diese, sicherlich auch wegen der gesetz-
lichen Verpflichtung, eine Vorreiterrolle für die So-
zialplanung einnimmt und andere Fachplanungen
inspiriert. Planungskonzepte, Planungsprozesse, Pla-
nungsmethoden, Beteiligungs- und Mitwirkungsfor-
men sind entwickelt und erprobt worden und wer-
den in der Fachöffentlichkeit, in Fortbildungsveran-
staltungen und in der Fachliteratur kommuniziert.
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Die Jugendhilfeplanung verläuft in vielerorts be-
währten Formen auf der Grundlage fachlicher Vor-
gaben und Standards.

Dennoch kann und darf sich die Jugendhilfeplanung
mit diesem durchaus positiven Entwicklungsstand
nicht zufrieden geben, da sie ständig mit neuen An-
sprüchen und damit notwendig werdenden fachli-
chen Weiterentwicklungen konfrontiert wird, wie
etwa mit der „neuen Steuerung“, die eine Neuge-
staltung von Organisations- und Kooperationsfor-
men notwendig macht. Außerdem mit Problemlagen
von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, die
das Jugendhilfesystem zunehmend überfordern, was
zu Kooperation und Koproduktion auf lokaler Ebene
in Form von Aktionsbündnissen und Netzwerken
zwingt, die durch ein „Jugendhilfemanagement”als
„Schnittstelle kommunaler Jugendpolitik zwischen
den Handlungsfeldern Wohnungswesen, Wohnungs-
bauförderung, Verkehr, Arbeits- und Ausbildungsför-
derung, Sicherheit, Umwelt und Kultur”gesteuert
werden könnte (ESC-Regiestelle 2006), und der
Weiterentwicklung der ganz besonders von der Ju-
gendhilfe propagierten sozialraumorientierten Ar-
beit, zu deren Umsetzung grundsätzliche Probleme
von Sozialraumanalysen hin zur Sozialraumbudge-
tierung zu lösen sind (Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe 2002, Sozialpädagogisches Institut im
SOS-Kinderdorf e.V. 2001).

Angesichts dieser Ansprüche und Entwicklungsnot-
wendigkeiten werden die begrenzten Handlungs-
und Innovationsmöglichkeiten kommunaler Jugend-
hilfeplanung immer offensichtlicher, was vor allem
begründet ist durch 
▲ die finanzielle Zementierung der Leistungsberei-
che, die der Planung nur einen geringen Spielraum
für Ressourcenverschiebungen und bedarfsorien-
tierte regionale Profilbildungen lässt;
▲ die vielerorts reduzierten Mittel für die Jugend-
hilfe insgesamt, die quasi in einem Paradigmen-
wechsel die ursprünglich erhoffte bedarfsgerechte
Ausbauplanung zu einer finanziell bedingten Ab-
schmelzplanung hat werden lassen;
▲ die geringe personelle und sächliche Ausstattung
der Jugendhilfeplanung selbst;
▲ die Vorbehalte und Animositäten in den eigenen
kommunalen Ämtern und bei den zu beteiligenden
freien Trägern, die das „Tagesgeschäft“der Planungs-
fachkräfte häufig erschweren;
▲ die überbordenden Erwartungen an Beteiligung,
Mitwirkung, Einflussnahme, die sehr schnell bei
Nichterfüllung in Abwehr und Boykott umschlagen;
▲ die Aufbürdung von „Nebenaufgaben“ wie Orga-
nisationsentwicklung oder Controlling insbesondere

in den Kommunen, in denen Elemente der „neuen
Steuerung“ implementiert werden.
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